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Objekt und Gegenstand des Verbrechens
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Das klassenbedingte Wesen des Verbrechens kann man nur dann 
exakt erfassen, wenn man erkennt, wogegen es sich im besonderen 
richtet und was es verletzt. Das, was durch ein Verbrechen angegriffen 
wird, bezeichnet die demokratische Strafrechtswissenschaft als Objekt 
des Verbrechens. Erst die genaue Kenntnis dieses Objekts ermöglicht 
die juristisch richtige Einschätzung und Bekämpfung der verbrecheri
schen Aktionen.

A. DAS OBJEKT DES VERBRECHENS

I. Der Begriff des V erbrechensobjekts

Verbreohensobjekte sind die durch das Strafrecht zum Schutz der 
Interessen der Arbeiter und werktätigen Bauern geschaffenen Rechts
verhältnisse und die ihnen zugrunde liegenden, durch sie gesicherten 
gesellsthaftlichen Verhältnisse der volksdemokratischen Ordnung in 
der Deutschen Demokratischen Republik, die durch verbrecherische 
Handlungen angegriffen werden.

1. Im gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozeß 
treten die Menschen notwendig in Beziehungen gesellschaftlichen Cha
rakters. Diese Erkenntnis brachte Marx in seinem bekannten Vor
wort „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ mit den Worten zum Aus
druck :
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